
Die im Dunkeln…….. 

Energiearmut und –Stromsperren vermeiden 



Aufsuchende Energieberatung 

Der Stromspar-Check der Caritas 

 Stromsperren und die Not mit der unbezahlbaren Rechnung gibt es schon 

immer. 

 Verstärkt hat sich die Situation durch steigende Preise und einen 

nichtauskömmlichen Regelsatz. Die Caritas hat berechnet (2013), dass eine 

monatliche Unterdeckung von 9,26 € für Stromkosten im Regelsatz für eine 

alleinstehende Person besteht. 

 Die Idee der aufsuchenden Energiesparberatung begann 2008 Form anzunehmen 

und wurde sowohl als Bundes- als auch Landesprojekt in NRW gefördert. 

 Die Förderung in NRW wird Ende des Jahres auslaufen, die Fortführung des in 

der Abstimmung. Anmerkung: Weshalb dieses erfolgreiche Projekt nicht als 

Regelangebot eingeführt wird, entzieht sich meiner Kenntnis, verwundert aber 

sehr. 
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Armut 
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Wie funktioniert aufsuchende Energiesparberatung? 

 Qualifizierung von langzeitarbeitslosen Männern und Frauen zu 

Stromsparberaterinnen 

 Akquise von einkommensarmen Haushalten durch Flyer, Ansprache bei 

Stadtteilfesten, beim Jobcenter, durch Stadtwerke ….. 

 Erster Besuch in der Wohnung – Aufnahme der Energie- und Wasserverbräuche. 

       Analyse des Nutzungsverhalten.  Hieraus individuelle Auswertung mit einer  

       Berechnung der entsprechenden Einsparpotenziale 

 

 Zweiter Besuch mit Ergebnisvorstellung und Übergabe der Energie- und 

Wassereinsparartikel im Wert von ca. 70 Euro. Besprechung vom 

Kühlschranktausch falls sinnvoll. 

 

 Dritter Besuch in NRW nach 6 – 12 Monaten wird als sinnvoll erachtet, ist 

allerdings schwierig durchzuführen.  
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In Kooperation mit gefördert vom 

 Anzahl der bisher durchgeführten Checks seit 2010:  2.878 

 davon Bezieher von Arbeitslosengeld II   1.259 

 davon Bezieher von Sozialhilfe      870 

 davon Bezieher von Wohngeld      103 

 davon Inhaber eines lokalen Sozialpasses     646 

               (Stand: August 2015) 

 

 

Zwischenergebnisse im Kölner Stromspar-Check: 

Wer wurde erreicht?  
 



In Kooperation mit gefördert vom 

 

 

Zwischenergebnisse im Kölner Stromspar-Check: 

Wer spart was?  
 

durchschnittliche Einsparungen 

pro Haushalt 

jährliche 

Einsparungen 

langfristige 

Einsparungen 

für Bezieher von Arbeitslosengeld II, 

oder Sozialhilfe 

103 Euro 621 Euro 

für Bezieher von Wohngeld bzw. 

Inhaber eines Sozialpasses 

151 Euro 1.099 Euro 

für die Kommune   97 Euro 

für den Bund   126 Euro 

(Stand: August 2015) 



In Kooperation mit gefördert vom 

 

 

Zwischenergebnisse im Kölner Stromspar-Check: 

Den Geldbeutel und die Umwelt schonen  
 

(Stand: August 2015) 

langfristige Einsparungen 
(über Lebensdauer der Soforthilfen) 

Menge je 

Einheit 

Einsparungen aller 

beratenen Haushalte 

Strom 7.194.627 kWh 1.788.137 Euro 

Wasser  379.124 m3 1.022.642 Euro 

Energie für nicht elektrische 

Warmwasseraufbereitung 
7.150.888 kWh 354.541 Euro 

CO2-Reduktion 

durch den Einsatz der Soforthilfen  
5.968.456 kg   

Summe 3.165.321 Euro 



In Kooperation mit gefördert vom 

„Stromfressern“ auf der Spur – 

der Kühlgerätetausch in Köln 
 

 63 energieeffiziente Kühlschränke bzw. 

Kühlgefrier-Kombinationen wurden bisher ausgetauscht 

 Bei diesen ausgetauschten Kühlgeräten wurde 

ein Einsparpotenzial von jährlich 393 kWh erzielt 

(prognostiziert waren 200 kWh pro Jahr) 

 Jeder Haushalt spart mit seinem neuen Kühlgerät 

durchschnittlich 99 Euro und 234 kg CO2 pro Jahr  

 Langfristig und in der Summe ergibt das bisher: 

149.940 kWh, 37.548 Euro und 89.397 kg CO2,  

 

    (Stand: August 2015) 



Was ist zu tun? 

Ideen/Möglichkeiten:  

 Regelsatz erhöhen 

 Die Energiekosten als tatsächliche Kosten über die Kosten für 

Unterkunft und Heizung abrechnen und in das SGB II und XII einfügen 

 Kein Darlehen bei Energieschulden sondern Beihilfen als einmalige 

Leistungen 

 Für alle ein bestimmter Anteil an Strom frei und danach steigende 

Preise 

 Prepaid-Zähler – Smart meters 

 Kostenlose Energieberatung als Regelangebot einführen – Kommunale 

Daseinsvorsorge   

 Veränderung des Forderungsmanagements bei den Stromversorgern 

 Zusammenarbeit von Jobcenter/Kommune/Energieversorger - wie kann 

ein Konzept so gestaltet sein, dass es den Menschen nutzt? 

 Und, welche Vorstellungen haben Sie? 
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